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Lage

Die ca. 2.190 Einwohner zählende Ortsgemeinde Treis-Karden an der Mosel liegt im Landkreis 
Cochem-Zell und gehört der Verbandsgemeinde Cochem-Land an.

Links der Mosel liegt der Ortsteil Karden mit seiner berühmten Stiftskirche und dem historischen 
Ortskern. Auf der rechten Moselseite befindet sich der Ortsteil Treis mit zahlreichen 
Einkaufsmöglichkeiten.

Die Kreisstadt Cochem mit allen Einrichtungen, Schulen und Geschäften des täglichen Bedarfs ist in 
wenigen Minuten erreichbar. Treis-Karden liegt an der Bahnstrecke Koblenz-Trier. Am Bahnhof im 
Ortsteil Karden halten die Züge im Stundentakt.

Touristen lieben die anerkannte Fremdenverkehrsgemeinde nicht nur aufgrund der guten 
Gastronomie. Auch ein gut ausgebautes Radwegenetz (Moseltalradweg Koblenz-Trier) sowie 
herrliche Wanderwege (z.B. „Moselsteig“) bieten dem Wanderer oder Radfahrer ein umfassendes 
Freizeitangebot.

Treis-Karden verfügt über ein ausgeprägtes Vereinsleben. Regelmäßig finden in Treis-Karden 
Heimat- und Weinfeste statt.
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Projektbeschreibung
Objektbeschreibung

In attraktiver Lage von Treis-Karden entstehen zwei moderne Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 
komfortablen Wohneinheiten, die über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden sind. Die 
Wohnungen bieten großzügige Grundrisse mit Wohnflächen zwischen ca. 64 und 120 m² und 
überzeugen durch helle Räume, durchdachte Aufteilungen und eine hochwertige Bauweise im KfW-
Effizienzhaus-55-Standard. Diese energieeffiziente Bauweise sorgt für niedrige Betriebskosten, ein 
angenehmes Wohnklima und nachhaltige Wertbeständigkeit.

Die Gebäude werden in massiver Bauweise errichtet und erfüllen hohe Ansprüche an Qualität, Komfort 
und Umweltbewusstsein. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgt für umweltfreundliche Heizwärme, 
ergänzt durch eine hervorragende Wärmedämmung und dreifach verglaste Kunststofffenster mit 
elektrischen Rollläden. Die Ausführung erfolgt weitgehend barrierefrei mit Aufzügen, die alle Etagen 
einschließlich der Tiefgarage erschließen. Die Dächer werden als flach geneigte 
Zimmermannskonstruktionen mit extensiver Begrünung ausgeführt - ein Beitrag zu einem angenehmen 
Mikroklima und moderner Architektur. Zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen im Keller 
Fahrradabstellräume, einige Kellerabteile sowie ein Trockenraum zur Verfügung. Jeder Wohneinheit 
steht ein PkW-Stellplatz in der Tiefgarage zur Verfügung. 

Mit ihrer energieeffizienten Bauweise, moderner Technik und hochwertiger Gestaltung bieten diese 
Wohnungen spürbar niedrigen Energieverbrauch und hohen Wohnkomfort - ideal für Eigennutzer und 
Kapitalanleger gleichermaßen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2028 vorgesehen.

Ausstattung

Beheizt wird die Anlage über eine effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe, die zusammen mit der 
hochwertigen Gebäudehülle den KfW-Effizienzhaus-55-Standard erfüllt. Eine Fußbodenheizung sorgt für 
wohlige Wärme und ein behagliches Raumklima. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über 
elektrische Durchlauferhitzer.

In den Wohn- und Schlafräumen sowie in den Fluren wird ein pflegeleichter Vinylboden verlegt, während 
die Bäder und WCs mit modernen Fliesenbelägen ausgestattet sind. Glatt verputzte, weiß gestrichene 
Wände, weiße Innentüren und passende Fußleisten schaffen ein helles, zeitloses Ambiente.
Die Sanitärräume überzeugen mit bodengleich gefliesten Duschen, spülrandlosen WCs und 
hochwertigen Armaturen namhafter Hersteller. 
Jede Wohnung verfügt über einen Abstellraum mit Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine und 
Kondenstrockner. Elektrische Rollläden, eine Video-Gegensprechanlage und die Vorbereitung zu einer 
späteren Installation einer E-Ladevorrichtung mittels Lehrrohre in der Tiefgarage, ergänzen die moderne 
Haustechnik. Diese Ausstattung kombiniert modernes Design mit langlebiger Qualität und schafft ein 
Zuhause mit Komfort. 

Die Grundrisse der Wohneinheiten sind variabel gestaltbar und können, soweit es technisch möglich ist, 
an die individuellen Wünsche der Eigentümer angepasst werden. Die Objektbeschreibung entspricht der 
derzeitigen Baubeschreibung bzw. dem Planungsstand des Bauträgers. Eine Haftung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen.



Impressionen



Bauträger



Grundriss

Kellergeschoss - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

Erdgeschoss Haus A - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

1. Obergeschoss Haus A - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

2. Obergeschoss Haus A - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

Erdgeschoss Haus B - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

1. Obergeschoss Haus B - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

2. Obergeschoss Haus B - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

3. Obergeschoss Haus B - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-01+02 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-03+04 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-05+06 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-07+08 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-09+10 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-11 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE A-12+13 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-01+02 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-03+04 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-05+06 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-07+08 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-09+10 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-11+12 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-13+14 - nicht maßstabsgetreu



Grundriss

WE B-15 - nicht maßstabsgetreu



Preisliste



Ihre Ansprechpartner
Immobilienberater:
Nesrin Yazici

Tel.:  06531 95961273
Email:  Nesrin.Yazici@sparkasse-emh.de
Anschrift:  54516 Wittlich, Schloßstr. 2-4

Was kostet diese Immobilie monatlich…?
Unsere Baufinanzierungsberater/-innen beraten Sie gerne 
kompetent und professionell, inklusive der Einbeziehung 
aller öffentlichen Mittel und staatlichen Zuschüsse. 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

Die Angaben zum Objekt stammen vom Verkäufer. Eine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen.



Unser Service für Immobilienkäufer

1. Objektbesichtigung
und Aufbereitung der Unterlagen. Sorgfältiges 
Zusammentragen aller relevanten Objektdaten und 
Fakten – das schafft Transparenz für alle Beteiligten.

2. Preisermittlung
Orientiert an der aktuellen Marktlage ermitteln wir den 
marktgerechten Verkaufspreis.

3. Sachgerechte Objekt-Aufbereitung
Wir erstellen ein aussagefähiges Exposé. Falls nötig, 
bereiten wir Pläne und Grundrisse auf und besorgen 
behördliche Unterlagen (z.B. einen Lageplan).

4. Aufnahme in unsere Interessentendatei
Alle in unserem Hause registrierten Immobilien-
suchenden werden regelmäßig über interessante neue 
Objekte informiert.

5. Terminmanagement
Wir sorgen für effiziente Terminabsprachen bei 
Besichtigungen.  

6. Kommunikation
Sie finden unsere Immobilienangebote regelmäßig in 
regionalen und überregionalen Printmedien sowie auf 
verschiedenen Internetportalen.

7. Finanzierungsmöglichkeiten
Wir bieten Ihnen attraktive und maßgeschneiderte 
Finanzierungsmöglichkeiten. Gerne informieren wir 
Sie auch über die Wohnungsbauförderung des Landes 
Rheinland-Pfalz sowie des Bundes (KfW-Förderbank) 
und zum Thema Wohn-Riester.

8. Notartermin
Entwurf und komplette Vorbereitung des notariellen 
Kaufvertrags sowie gemeinsame Wahrnehmung des 
Notartermins.

9. Rundumberatung
In allen immobilientechnischen Angelegenheiten gilt:
Wir sind für Sie da – auch nach dem Kauf.

Jetzt den Marktführer testen!

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien* - Die Sparkassen-Finanzgruppe.
Nutzen Sie die ausgezeichnete Marktübersicht, die wir vor Ort haben. Gemeinsam mit unseren Partnern
in der Sparkassen-Finanzgruppe sind wir die Nr. 1 auf dem Gebiet der Wohnimmobilien-Vermittlungen in 
Deutschland.

* laut immobilienmanager, Ausgabe #05/2023, ist die S-Finanzgruppe „Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien“



Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Angebote

Der Empfänger ist verpflichtet, alle Angebote, Mitteilungen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe
an Dritte ist nur mit Zustimmung der LBS Immobilien GmbH Südwest gestattet. Wenn im Falle unbefugter Weitergabe
des Maklerangebotes ein Kauf-/Miet-/Pachtvertrag zwischen dem Dritten und dem nachgewiesenen Verkäufer/
Vermieter/Verpächter zu Stande kommt, hat der Auftraggeber diejenige Provision zu bezahlen, die er im Falle des/der
eigenen Erwerbs/Anmietung/Anpachtung hätte bezahlen müssen.

2. Vertragsabschluss

Die Angebote der LBS Immobilien GmbH Südwest sind freibleibend und unverbindlich. Ein/e Zwischenverkauf bzw.
-vermietung/-verpachtung bleibt vorbehalten. Die LBS Immobilien GmbH Südwest nimmt keine
Vermögensgegenstände entgegen, die der Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer /
Vermieter und Mieter / Verpächter und Pächter dienen. Mit Abschluss des notariellen
Kaufvertrages/Mietvertrages/Pachtvertrages durch den Nachweis und/oder die Vermittlung der LBS Immobilien GmbH
Südwest ist zu deren Gunsten eine Provision verdient und fällig. Die LBS Immobilien GmbH Südwest hat Anspruch
auf Anwesenheit beim Vertragsabschluss.

3. Provision

Für den Nachweis oder die Vermittlung zahlt der Empfänger des Angebotes unbeschadet einer Maklerprovision der
Gegenseite bei Erwerb/Anmietung/Pacht eines Objektes durch ihn, seinen Ehepartner bzw. Lebensgefährten oder
einen Verwandten die ausgewiesene Maklerprovision vom Wirtschaftswert des Vertrages unter Einschluss aller damit
zusammenhängenden Nebenabreden an die LBS Immobilien GmbH Südwest. Die Maklerprovision ist bei Abschluss
des Vertrages durch unseren Nachweis oder unsere Vermittlung fällig.

4. Doppeltätigkeit

Die Gesellschaft ist berechtigt, auch für Interessenten entgeltlich tätig zu werden. Sie kann außerdem den Auftrag in
Zusammenarbeit mit Dritten, z. B. Außendienst der LBS Immobilien GmbH Südwest bzw. LBS Landesbausparkasse
Süd, Sparkassen – durchführen.

5. Haftung

Hinsichtlich des Objektes ist die LBS Immobilien GmbH Südwest auf die Auskünfte der Verkäufer, Vermieter,
Verpächter, Bauherren, Bauträger und Behörden angewiesen. Insoweit beruhen sämtliche Informationen auf den
ungeprüften Auskünften von Dritten. Eventuelle Berechnungen verstehen sich als unverbindliche Beispiele. Zu
eigenen Nachforschungen ist die LBS Immobilien GmbH Südwest nicht verpflichtet. Die LBS Immobilien GmbH
Südwest übernimmt deshalb keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, sofern kein Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist bezüglich Sach- und Vermögensschäden
ausgeschlossen, nicht jedoch für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Darüber
hinaus kann die LBS Immobilien GmbH Südwest für Objekte keine Gewähr übernehmen und für die Bonität der
Vertragspartner nicht haften.

6. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden:
ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Schlichtungsstelle

Die LBS Immobilien GmbH Südwest nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teil.

Stand: 26.08.2023

Sitz der Gesellschaft:
Vordere Synagogenstraße 2
55116 Mainz
Telefon +49 6131 13-4043
info@lbs-immosw.de
www.lbs-immosw.de

Geschäftsführer
Norbert Hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stefan Siebert
Landesbank Baden-Württemberg
IBAN DE 81 6005 0101 7402 0461 91

Aufsicht gem. § 34c GewO:
Stadt Mainz | Standes-,
Rechts- und Ordnungsamt |
Postfach 36 20 | 55026 Mainz
Amtsgericht Mainz HRB 47749
USt-IdNr. DE811332068



 

 
 

 
Zenz_2025-10-31/fz 

   
  Seite 1 von 16   

Eigentumswohnanlage mit     Zenz-Massivhaus  
28 Wohneinheiten in       Peter Zenz 
Treis-Karden, An der Hauptschule    Bauunternehmung GmbH 

                                                   Industriering 8 
         56812 Cochem-Brauheck  
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1 Baugrundstück 
Das Baugrundstück liegt in Treis Karden und wird über die „An der Hauptschule“ Straße erschlossen. Es 
erfolgt die Errichtung zweier moderner Wohngebäude auf einer gemeinsamen Tiefgarage. 

1.1 Öffentliche Erschließung 
Die Kosten und sonstige Anliegerbeiträge für die Erschließung des Erwerberobjektes gemäß BauGB sind 
im Kaufpreis enthalten. (Regenwasser-, Schmutzwasserkanal, Hausanschlusskosten für Strom, Wasser, 
Telekommunikation ) 

1.2 Nichtöffentliche Erschließung 
Private Erschließungswege und Zufahrten werden mit Betonpflaster befestigt. 

1.3 Hausanschlüsse 
Die Gebühren und Entgelte für die Anschlüsse an die öffentlichen Versorgungsnetze für Strom, Wasser, 
Abwasser, Telekommunikation sowie für die Anlagen, die auf dem Grundstück zur Regen- und 
Schmutzwasserbeseitigung errichtet werden, sind mit dem Kaufpreis bezahlt. 
 
Die Beantragung von Zähleinrichtungen für Strom obliegt dem Erwerber. 
 
Der Anschluss, sowie die Anmietung von Zählereinrichtungen für Wärme, Warm- und Kaltwasser erfolgt 
über die Hausverwaltung und wird mit den Nebenkosten abgerechnet.  
 
Für die Multimediaversorgung (Telefon/TV/Internet) muss der Käufer eine Individualvereinbarung mit 
dem Netzbetreiber abschließen.  

1.4 Baunebenkosten 
Alle bei der Planung und Genehmigung anfallenden Kosten, wie z.B. Planungskosten der Architekten, 
Statiker und Sonderingenieure, Baugenehmigungs- und Prüfgebühren, Vermessungskosten (excl. 
Gebäudeeinmessung) sind im Kaufpreis enthalten.  
 
Nicht enthalten sind Notarkosten, Grunderwerbssteuer, katasteramtliche Gebäudeeinmessung, 
Eintragung in das Liegenschaftskataster sowie Gerichtskosten. 
 
Bis zur Bezugsfertigkeit (Übergabe an den Erwerber) ist das Gebäude gegen Feuer, Blitzschlag, 
Explosion, Leitungswasserschäden, Sturm und Hagel versichert. 
 
Vorhandene Gebäude und Einrichtungen, deren Abriss zur Realisierung des Projektes erforderlich ist, 
werden abgerissen. 
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Beschreibung des Gebäudes und allgemeine Vorbemerkungen 
 

2 Bauwerk - allgemeine Beschreibung 
Das Gebäude wird komplett funktionsfertig zum Zwecke des Verkaufs von Wohneinheiten im 
Teileigentum erstellt.  
 
Der Bauträger kann die vorgesehenen Materialien und Fabrikate nach seiner Wahl durch qualitativ 
gleichwertige ersetzen. 
 
Alle zur Verwendung kommenden Baustoffe und Bauelemente entsprechen den neuesten technischen 
Erkenntnissen und Anforderungen. Bei der Ausführung des Objektes werden ausschließlich 
Qualitätsmaterialien verwendet. Bei der Vergabe von einzelnen Gewerken an Sub-Unternehmer 
werden nach Möglichkeit regional ansässige Unternehmen bevorzugt. 
 
Bei allen Betonteilen können produktionsbedingt durch Schwindvorgänge (Austrocknung) sowie durch 
Kriechvorgänge und durch Setzungen am neu erstellten Gebäude Haarrisse entstehen. Diese feinen 
Risse haben keinen Einfluss auf die Standfestigkeit des Gebäudes. Sie beeinträchtigen auch in keiner 
Weise die technischen Eigenschaften der jeweiligen Bauteile und sind produktionsbedingt nicht 
vermeidbar und stellen keinen Mangel dar. 
 
Räume im Untergeschoss dienen als Keller-, Technik-, Fahrrad- und Hausanschlussräume und sind nur 
für den zeitweiligen Aufenthalt bestimmt. Die Kellerräume sind nicht für die Lagerung von 
feuchteempfindlichen Gegenständen geeignet.  

  
Im Bereich der Tiefgarage kann es an Trennrissen zu feuchtebedingter Dunkelverfärbung und 
temporärer Bildung von Wasserperlen kommen. Dies stellt keinen Mangel dar. Eine Anforderung an das 
Raumklima besteht nicht.  
Die Tiefgarage ist über Wandausschnitte frei belüftet. Die übrigen Kellerräume ohne Fenster erhalten 
eine Abluftanlage mit Nachströmung. 
 
Das Gebäude wird barrierereduziert, d.h. weitestgehend schwellenlos hergestellt.  

2.1 Schallschutz  
Beim Schallschutz gegen Außenlärm ist ein Schutz vor unzumutbaren Belästigungen gewährleistet.  
 
Innerhalb des Gebäudes werden die Anforderungswerte für den Schallschutz nach DIN 4109-1, 
Ausgabe 2018, berücksichtigt, mit folgenden verbesserten Werten für einen erhöhten Schallschutz: 
 
 Wohnungstrenndecken : R´w ! 56 dB / L´n,w " 45 dB 
 Wohnungstrennwände:  R´w ! 56 dB 
 
Anforderungen an den Schallschutz innerhalb einer Wohneinheit sind nicht vereinbart. 
Schutzbedürftige Räume, die sich am Aufzugsschacht befinden, werden zweischalig schallentkoppelt 
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ausgeführt.  Käuferseitige Küchen- und Möbeleinbauten o.ä. an Wohnungstrennwänden sind 
schallentkoppelt auszuführen. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Die Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 sind geeignet, Menschen in Aufenthaltsräumen vor 
unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung aus angrenzenden Wohneinheiten oder dem 
angrenzenden Treppenhaus zu schützen. Es kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen 
oder aus benachbarten Räumen nicht wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 
der gegenseitigen Rücksichtnahme. 

2.2 Wärmeschutz 
Der Wärmeschutz wird nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, gem. GEG 2024 ausgeführt. 

3 Rohbau 

3.1 Geschosshöhen, lichtes Rohbaumass 
Tiefgarage:       gem. Architektenplanung  
Wohneinheiten EG-DG:    ca. 2,75m, sonst gem. Planung 

3.2 Gründung 
Fundamentierung gemäß statischer Berechnung in Stahlbeton.  

3.3 Hausaußenwände 
Tiefgaragengeschoss: Stahlbeton, raumseitig mit rauer oder glatter Schalung, Stoßfugen unverputzt, 
SB1 
Erdgeschoss und Obergeschosse, Penthouse: 
Mauerwerk/Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem (EPS) gemäß EnEV-Berechnung. 

3.4 Innenwände 
Tragende Innenwände aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton, nach statischem Erfordernis. 
Nicht tragende Innenwände sowie Verkofferungen der Installationsschächte und Vorsatzschalen in 
Erd- und Obergeschossen werden aus mit Gipsplatten beplankten Metallständer-Konstruktionen, in 
den Nassräumen feuchtigkeitsbeständig, ausgeführt. 

3.5 Decken 
Die Decken TG, EG, OGs bestehen aus Stahlbeton-Massivdecken gemäß statischen Erfordernissen.  
Die abschließende Decke im DG wird in Teilbereichen nach Planung des Architekten abgehangen. 
Ansonsten Ausführung bis Unterseite der Dachkonstruktion offen, mit Gipskarton verkleidet.   

3.6 Dach 
Das Haus erhält eine flach geneigte Dachkonstruktion in zimmermannsmäßiger Ausführung mit 
extensiver Begrünung. Die Regenrinnen sofern vorhanden und Fallrohre werden aus Zinkblech 
hergestellt. 
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4 Fassade 

4.1 Fenster 
Die Fenster und Balkontüren werden mit einer 3-fach Wärmeschutz-Verglasung gem. 
Wärmeschutzberechnung ausgeführt. Die Kunststoff Mehrkammerprofile werden außen gem. 
Farbkonzept foliert und innen weiß.  

 
Balkon/Terrassentüren erhalten eine Flachschwelle bis zu 2cm mit außenliegender Ablaufrinne mit 
Rost. Diese Ausführung weicht von der aktuellen Normung ab und ist zugunsten einer 
Barrierefreiheit ausdrücklich vertraglich vereinbart.  

 
Mehrflügelige Balkontüren werden auf Wunsch gegen Mehrpreis als Hebeschiebe- Elemente 
ausgeführt, sofern der gesetzlich geforderte Schallschutz dies zulässt.  

 
Alle Fenster in den Wohnräumen erhalten einen Basissicherheitsbeschlag und Kunststoffrollläden– 
elektrisch über je einen Einzeltaster pro Fensterelement bedient. Der Taster befindet sich neben dem 
Fenster. Farbton des Rollladenpanzers hell-grau. 

 
Allgemeiner Hinweis: 
Sollten aus technischen Gründen an einzelnen Fensterelementen Aluminiumpanzer erforderlich sein, 
werden diese entsprechend vorgesehen. Eine geringfügige Farbabweichung zu den 
Kunststoffrollläden ist möglich. Ein grundsätzlicher Anspruch auf eine Ausführung mit 
Aluminiumrollläden besteht nicht. 
Rollläden an Rettungswegfenstern erhalten außerdem eine Nothandkurbel. 

 
Fensterbänke an Fensterbrüstungen innen in Kunststein, Micro-Carrara 20 mm Stärke, in den 
Naßräumen ggf. gefliest. 
 
Die Absturtzsicherung an bodentiefen Fensterelementen erfolgt mit vorgesetzten Metallgeländern, 
farblich beschichtet. 

4.2 Außentüren 
Hauseingangstür in Aluminium, beschichtet, Farbe gem. Gestaltungskonzept des Architekten, mit 
Glasausschnitt und Edelstahl-Griffstange. 

4.3 Fassadenflächen 
Vollwärmeschutz als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder energetisch gleichwertig nach Wahl 
des Auftraggebers und den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes. Fassadengestaltung gem. 
Gestaltungskonzept mit Oberputz, teilweise mit farbiger Tönung, Kornstärke 3mm. Obere 
Wandabschlüsse (z.B. Attika) mit Metallabdeckung und Überstand (Tropfkante). Darstellung in 
Teilungsplänen nur schematisch. 
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4.4 Terrassen, Balkone, Dachterrassen 
Die Terrassen auf Betondecken (sofern vorhanden) und die Dachterrassen erhalten eine bituminöse, 
-oder Folienabdichtung und Wärmedämmung nach technischer Erfordernis sowie einen Oberbelag 
aus Betonwerksteinplatten 40 x 40 cm nach Gestaltungskonzept des Architekten auf Stelzlagern bzw. 
im Splittbett. 
 
Die Balkone erhalten einen Oberbelag aus Betonwerksteinplatten 40 x 40 cm nach 
Gestaltungskonzept des Architekten, sowie ein Flachstabgeländer als verzinkte Stahlkonstruktion mit 
senkrechten Füllstäben, beschichtet. 

 
Teilweise bzw. gem. Planung erfolgt die Ausführung der Balkone aus Vorsatzbalkonen.  
Diese Balkone werden als verzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion erstellt und erhalten 
Geländer mit senkrechten Füllstäben, verzinkt und pulverbeschichtet. Pulverbeschichtung Farbe nach 
Gestaltungskonzept des Architekten.  

 

5 Haustechnik 

5.1 Anschlüsse / Zähler Elektro und Telekommunikation  
Die Energieversorgung erfolgt aus dem Niederspannungsnetz der örtlichen Energieversorgungs-
unternehmen. 

 
Der Aufbau der Gebäudehauptverteilung erfolgt im Technikraum. Die Unterverteilung mit den 
Sicherungsautomaten wird im Flurbereich oder Abstellraum der Wohnungen angeordnet. 
Die Übergabedose für Medien ist im Technikraum angeordnet. Von dort aus erfolgt der Aufbau inkl. 
Verkabelung, Anschlussdosen und zentraler Einrichtungen, Verteiler und Abzweiger. 

5.2 Abwasser 
Alle Fallleitungen werden mit Schallschutzrohren und Isolierschlauch ausgeführt. Die Anschluss- und 
Sammelanschlussleitungen innerhalb der Wohneinheiten werden mit Schallschutzrohren ausgeführt 
und mit Trockenbau verkoffert.  

5.3 Wasserinstallation 
Der Wasser-Hausanschluss mit Zählerbügel und Filtereinrichtung ist im Technikraum vorgesehen. 

 
Für die Wasserversorgung werden ausschließlich Kunststoffrohre verwendet.  
Kalt- und Warmwassersteigleitungen innerhalb der Wohnungsseinheiten erhalten einen 
Isolierschlauch mit Dämmschicht aus geschlossenzelligem PE-Schaum. Die Verbrauchserfassung 
erfolgt für Kaltwasser in den Wohnungen. 
Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektrisch betriebene Durchlauferhitzer in den 
Wohnungen. 

 
Jede Wohneinheit erhält eine Stellplatzmöglichkeit für Waschmaschine bzw. Kondensat 
Wäschetrockner innerhalb der Wohnung im Abstellraum, inkl.  entsprechenden Anschlüssen.  
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Druckerhöhungsanlage  
Eine Druckerhöhungsanlage ist notwendig wenn der durch die Stadtwerke am Hausanschluss 
anliegende Wasserdruck zu gering ist um auch das letzte Obergeschoss mit ausreichend Wasserdruck 
zu versorgen. Sollte der durch die Stadtwerke zur Verfügung gestellte Wasserdruck nicht ausreichend 
sein, wird Zenz eine Druckerhöhungsanlage im Untergeschoss installieren.  

 
Wasserenthärtung 
Eine Wasserenthärtungsanlage ist empfohlen, wenn der Härtegrad des Wassers als hart (über 14 
°dH) angegeben ist. Eine Wasserhärte über 14 °dH kann die Funktionsfähigkeit technischer Anlagen 
wie z.B. von Wärmetauschern beeinträchtigen. 
Bei einer Wasserhärte über 14°dH wird Zenz eine Trinkwasseraufbereitungsanlage mit Regeneriersalz 
nach dem Ionen-Austausch-Prinzip zur Reduzierung der örtlich vorhandenen Wasserhärte einbauen. 
Der Kalkgehalt des Wassers kann dadurch spürbar reduziert werden. Die Betriebskosten inkl. 
Wartung richten sich nach den technischen Bedingungen des Herstellers und den individuellen 
Gegebenheiten wie Verbrauchsmenge und gewünschter Enthärtungsleistung. Es ist ein 
Wartungsvertrag durch die Eigentümergemeinschaft für die regelmäßige Wartung abzuschließen. 

 

5.4 Heizung 
Für die Beheizung des Gebäudes ist eine zentrale Wärmeversorgung gemäß GEG 2024 mit 
Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Heizung vorgesehen.  
Die Verbrauchserfassung je Einheit erfolgt über einen Wärmemengenzähler (durch die 
Hausverwaltung geleast oder gemietet). 
Sofern erforderlich wird auf dem Dach eine PV-Anlage zur solaren Stromgewinnung gem. GEG 2024 
installiert. Der erzeugte Strom wird vorrangig für den Energieverbrauch des Wohngebäudes genutzt.  

 
Als Heizfläche wird in allen Räumen innerhalb der Wohnungen (außer Abstellräumen) eine 
Fußbodenheizung, mit Einzelraumregelung und Schalterprogramm unabhängigem Aufputz-
Thermostat verlegt. Die Heizleitungen sind entsprechend der Heizanlagenverordnung gedämmt. 
Bodenflächen von  Duschen werden ausgespart. 
 
Dielen und Flure erhalten keine eigenen Heizkreise (eine Temperierung des Fußbodens erfolgt über 
die Zuleitungen zu den Wohnräumen). Abstellräume erhalten keine Fußbodenheizung. 
 
Auf Grund der erforderlichen Anordnung der Heizschleifen und Heizkreise kann eine unterschiedliche 
Wärmeverteilung auf den Bodenflächen auftreten. Für räumlich nicht geschlossene Küchen oder in 
Wohnzimmer integrierte Essbereiche ist ein gemeinsames Raumthermostat vorgesehen. Der 
Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung ist in der Wohnungsstation integriert. 

5.5 Lüftung 
Bedarfsgeführte Lüftungsanlage gemäß Lüftungskonzept (Abluftanlage gemäß DIN 1946-6 zum 
Feuchteschutz), wobei die Zuluft über Einlässe in den Rollladenkästen in die Räume gelangt und über 
Türunterschnitte zu den in den Feuchträumen befindlichen Abluftventilatoren geführt wird. 
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Die Abluft wird durch Wandventile direkt nach Außen oder über Steigleitungen über Dach geführt, 
die Leitungsstränge werden im Trockenbau verkoffert. 

 
Aufgrund des energetischen Konzeptes der kontrollierten Wohnraumlüftung ist in den 
Kochbereichen lediglich der Einsatz von Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb möglich, separate 
Wand- und / oder Deckendurchführungen nach außen sind nicht vorgesehen und auch nicht möglich. 

5.6 Elektroinstallation 
Die gesamte Elektroinstallation wird gemäß den gültigen VDE-/ TAB-Richtlinien des zuständigen 
Elektroversorgungsunternehmens, sowie den einschlägigen Richtlinien hergestellt. Die gesamte 
Elektroinstallation beginnt ab dem Übergabepunkt des Versorgungsunternehmens im Gebäude. 
Die Kosten für das Installieren des Zählers rechnen Sie direkt mit dem zuständigen EVU ab. Der 
Zählerschrank wird an die Wand montiert und erhält alle erforderlichen Sicherungseinrichtungen 
(Personen- und Leitungsschutzschalter). 

 
Verlegung sämtlicher Leitungen im Untergeschoss wie z.B. Fahrrad- und Technikraum sowie 
Tiefgarage auf den Wänden bzw. unter Decken (Aufputzinstallation). Bei allen Treppenhäusern 
erfolgt die Installation der Leitungen unter Putz.  

 
Multimedia-/Breitbandversorgung der Wohnung mittels kombinierter Netzwerk-Verkabelung in 
Einzeldosen (Ausführung der Netzwerkkabel in Cat 7, Ausführung RJ 45 Anschluss Cat6a). Die 
Breitbandversorgung ermöglicht den Anschluss von Telefonie, TV- und Radioprogrammen sowie 
Internet. Zur Medienversorgung sind vom Wohnungskäufer Endnutzerverträge mit einem Anbieter 
abzuschließen. Die Cat7-Netzwerk- / Datenverkabelung erfolgt vom Wohnungsverteiler in einzelnen 
Strängen zu den nachstehend angeführten Räumen und endet dort jeweils in einer Leerdose. 
 

6 Innenausbau 

6.1 Elektroausstattung Allgemein 
In Abstimmung mit Ihnen werden formschöne weiße Schalter der Firma BUSCH & JAEGER (Serie 2000 
SI Alpinweiß) oder MERTEN (Serie M-Smart polarweiß) oder gleichwertig eingebaut. 

 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder werden vom Abrechnungsunternehmen z.B. 
Techem/Ista etc. und in Absprache mit der späteren Hausverwaltung installiert und separat über die 
Nebenkosten abgerechnet.   

6.2 Treppenhaus 
Deckenleuchten in ausreichender Anzahl, Steuerung über Bewegungsmelder. 

6.3 Türsprechanlage 
Jede Wohnung erhält eine Video-Türgegensprechanlage.  
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6.4  Zugeordnete Abstellräume Keller 
Deckenbrennstelle in Ausschaltung und Steckdose an der Eingangstür, an den Wohnungszähler 
angeschlossen. 

6.5 Standardinstallation der Wohnungen 

6.5.1 Wohn- und Küchenbereich 
- 2 Deckenbrennstellen in Ausschaltung 
- 5 Doppelsteckdosen 
- 1 Herdanschluss 
- 1 Anschluss Spülmaschine 
- 1 Netzwerkdose  

6.5.2 Schlafzimmer, Büro 
- 1 Deckenbrennstelle  in Wechselschaltung 
- 3 Doppelsteckdosen 

6.5.3 Dusch-WC / WC / Abstellraum 
- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung 
- 1 Wandbrennstelle für Spiegelleuchte (nur Bad / Dusch-WC / WC) in Ausschaltung 
- 1 Doppelsteckdose (nur Bad / Dusch-WC / WC) 
- 1 Einzelsteckdose (nur Abstellraum) 
- 1 Netzwerkdose (nur Abstellraum) 

6.5.4 Diele / Flur 
- 2 Einzelsteckdosen 
- 1 Deckenbrennstelle in Wechselschaltung 

6.5.5 Balkon / Terrassen / Dachterrassen 
- 1 Wandbrennstelle in Ausschaltung Innen 
- 1 Steckdose  

6.5.6 Wohnungseingangstür 
 

- 1 Türgong-/Gegensprechanlage mit Video 
- 1 Klingel Außen 

6.5.7 Tiefgarage 
- Jeder Stellplatz in der Tiefgarage ist für die spätere Installation einer E-Ladevorrichtung mittels 

Leerrohr vorbereitet (GEIG 2021) 
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6.6 Estricharbeiten 
Alle Bodenflächen erhalten einen schwimmenden Estrich, bestehend aus Wärme- bzw. 
Trittschalldämmung, Trennlage und Estrich.  

6.7 Innenputz  
Alle Wandflächen innerhalb der Wohnungen, sowie die Treppenhäuser erhalten einen Gipsputz, 
Oberflächengüte Q2. 
In allen Badezimmern/Dusch WCs und WCs kommt ein Kalk-Zement-Putz, abgezogen und 
geglättet(Q2), zur Ausführung. 

6.8 Fliesenarbeiten  
Die Wand- und Bodenfliesen innerhalb der Wohnungen können individuell bei unserem 
Fachhandwerker bemustert werden, der Materialverrechnungspreis beträgt 35€/m² inkl. MwSt., es 
können Fliesenformate von 20 x 20 cm bis 30 x 60 cm frei gewählt werden. Die Fliesen werden im 
geraden Fugenschnitt verlegt. 

 
Weitere Fliesenformate sowie Diagonal- und Sonderverlegungen können auf Wunsch gegen 
Zusatzvergütung (Material und Lohn) aufbemustert werden.  

 
Die Wandfliesen in Bädern werden im Duschbereich türhoch ausgeführt. 

 
Im Spritzwasserbereich der Sanitärobjekte wird ein Fliesenbelag von ca. 1,20m Höhe verlegt. 
Vorwandinstallationen erhalten über der gefliesten Ablage eine zusätzliche Fliesenreihe aus 
Schnittfliesen, Höhe ca. 5cm. 

 
Hinweis: Die bei Fliesenarbeiten entstehenden Silicon- und Dehnungsfugen sind Wartungsfugen und 
fallen daher nicht unter die Gewährleistung.  

6.9 Sanitäre Ausstattung 
Alle Sanitärgegenstände sind ausschließlich Markenfabrikate 1. Wahl (z.B. Villeroy & Boch oder 
gleichwertig), in weiß. Alle installierten Armaturen entsprechen der Geräuschklasse 1.  

 
Für die Sanitäreinrichtungen sind die nachfolgend aufgeführten Objekte, sofern in den beigefügten 
Plänen dargestellt, vorgesehen: 
Bei den Waschbecken und den WC-Becken wird die Serie „Architectura“ der Firma Villeroy & Boch 
oder gleichwertig in der Farbe Weiß eingebaut. Es werden Markenarmaturen der Firma Grohe, Serie 
„Eurostyle“, oder gleichwertig, eingebaut. 
Bei den Duschen wird die Serie Duschform bzw. Saniform von Kaldewei eingebaut.  

 
o WC-Anlage mit geräuscharmem Wandeinbauspülkasten, wandhängendes 

Tiefspülklosett aus Sanitärporzellan mit WC-Sitz aus Kunststoff 
o Bodengleich gefliest bis ca. 1,20 x 1,20 m und mittigem Ablauf gem. Planung, Aufputz-

Einhebel-Brause-Batterie in verchromter Ausführung, mit flexiblem Metallschlauch ca. 
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1,50 m und Handbrause mit Duschstange; Duschabtrennungen gehören nicht zum 
Leistungsumfang 

o Waschbecken aus Sanitärporzellan, Einhebelmischbatterie, Zugknopfgarnitur mit 
Auslauf und Perlator, in verchromter Ausführung, verchromtes Röhrensifon, Breite 60 
cm 

o Handwaschbecken Gäste WC aus Sanitärporzellan, Breite ca. 50 cm sonst wie vor.  
 

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann in Abstimmung mit dem Handwerker vor Ort auch andere 
Fabrikate oder Ausstattungen bemustert und ausgesucht werden.  

 
Allgemeiner Hinweis:  
Aus Komfortgründen wird auf die Ausführung einer Schwelle nach DIN 18534 im Türbereich vom Bad 
bzw. Duschbad verzichtet. Es ist käuferseitig darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit auf 
feuchteempfindliche Oberflächen gelangen kann. Daher muss der Duschbereich vor Nutzungsbeginn 
der Duschanlage käuferseitig mit einer Duschkabine (bzw. ausreichend langem Duschvorhang) 
ausgerüstet werden. 

 

6.10 Bodenbeläge 

6.10.1 Wohnungen 
Auf dem schwimmenden Estrich wird ein Vinyl-Plankenbelag, verklebt verlegt. Dicke 2,2mm, 
Nutzschicht 0,4mm, Verlegeart Schiffsboden unregelmäßig. Das Design ist aus mehreren Designs 
wählbar.  Sockelleiste 40 x 16mm, weiß, gestiftet.  
Der Verrechnungspreis Material- und Verlegung beträgt 30€/m² brutto.  

 
Bäder/Dusch-WCs und WC´s erhalten einen Fliesenbelag inkl. passender Sockelfliesen gem. Punkt. 
6.8 der Baubeschreibung. 

6.10.2 Gemeinschaftsflure, Technikraum, Müll 
Die Gemeinschaftsflure, der Technikraum und Müllraum erhalten einen Fliesenbelag nach Planung 
des Architekten, Format bis 30x60cm. 

6.10.3 Abstellräume Keller 
Die Abstellräume im Keller, sowie der davorliegende Kellerflur erhalten einen staubbindenden 
Bodenanstrich.  

6.11 Malerarbeiten 
Die Treppenhaus- und Flurwände sowie Treppen- und Podestuntersichten werden mit einer 
Dispersionsfarbe, weiß gestrichen, Untergrund Q2-Putz.  

 
Alle Wandflächen in den Wohnungen erhalten eine Raufasertapete mittlerer Körnung, weiß 
gestrichen. 
Alle nicht gefliesten Wandbereiche in den Naßräumen erhalten einen Feinputz mit mineralischem 
Anstrich, weiß.  
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Die Wandflächen in den zugeordneten Abstellräumen sowie dem Technikraum erhalten einen 
weißen Anstrich auf Q2-Oberfläche. 

 
Die Deckenflächen innerhalb der Wohnungen erhalten Malervlies mit weißem Anstrich auf Q2-
Oberfläche (nicht DIN konform, Sondervereinbarung). 
Die Deckenflächen der zugeordneten Abstellräume sowie Gemeinschaftsbereiche erhalten einen 
weißen Anstrich auf Q2-Betonfläche. 

 
Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann in Abstimmung mit dem Handwerker vor Ort auch innerhalb 
der Wohnung ein individuelles Farbkonzept und/oder Tapetenalternativen erstellt und umgesetzt 
werden.  

6.12 Wohnungsabschlusstüren  
Türblätter als Vollspantür mit Holzzarge und Doppelfalz 2110x985mm, 3-fach verriegelt, inkl. 
Schließzylinder und mit einem Türspion ausgestattet.  
Einbau gemäß Schallschutzklasse 3 mit R'w,P 42 dB und Widerstandsklasse RC2, Bodendichtung und 
Falzaufschlagdichtung, Klimaklasse 3, CPL-Oberfläche RAL 9010, die lichte Durchgangshöhe beträgt 
ca. 2,08m. 

 

6.13 Innentüren Wohneinheiten 
Innentüren als Röhrenspanplatten (RSP) mit Holzzarge. Der Beschlag besteht aus Drückergarnitur mit 
Kurzschild oder Rosetten. Die lichte Durchgangstürhöhe beträgt ca. 208 cm. Die Durchgangsbreite 
beträgt ca. 82 cm, sonst nach Planung des Architekten. 
Die Türen erhalten einen Unterschnitt von ca. 7mm gemäß Lüftungskonzept zur Gewährleistung der 
Querlüftung. 

6.14 Treppenhaus 
Stahlbetontreppenläufe und Podeste gemäß Statik, Treppenläufe schallentkoppelt. Die Treppen 
erhalten einen Fliesenbelag nach Planung des Architekten, Format bis 30x60cm, Handläufe, einseitig, 
aus Edelstahl. 

7 Aufzug 
Es wird ein Aufzug mit seilhydraulischem bzw. Riemen-Antriebssystem installiert. Die 
Kabinenausstattung erfolgt mit schichtstoffverkleideten Wänden und einer Rasterdecke mit 
Beleuchtung. Der Bauträger behält sich vor, die Ausstattung an die Ausführungen des 
Aufzugsherstellers anzupassen. Der Aufzug erhält einen Alarmknopf für den Gefahrenfall, der ein 
akustisches Signal auslöst. Die Verkabelung zur Aufschaltung an eine automatische Telefonwählanlage 
ist vorgesehen. Die Anmietung der Anlage erfolgt durch die Hausverwaltung. 

 

8 Briefkastenanlage 
Es wird eine Briefkastenanlage im Hauszugangsbereich hergestellt. 
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9 Außenanlagen / Stellplätze 
Die  Flächen zum Hauseingang werden mit Betonpflaster befestigt. Die Außenstellplätze und deren 
Zufahrt sowie der Boden vom Fahrradabstellplatz werden ebenfalls mit Betonpflaster befestigt. 
Nicht befestigte Flächen werden mit Oberboden angedeckt und Raseneinsaat begrünt oder mit Mulch 
angedeckt. 
Eine Bepflanzung wird durch die Eigentümergemeinschaft abgestimmt und veranlasst und ist nur 
soweit es die Baugenehmigung vorgibt im Leistungsumfang enthalten. 
 

10 Tiefgarage  
Die Tiefgarage wird  als natürlich belüftete Tiefgarage ausgeführt. Sie ist im Ein- und Ausfahrbereich mit 
einer automatischen Toranlage versehen. Die Bedienung erfolgt über einen Fernbedienungstaster, 
sowie im Fall der Ausfahrt zusätzlich durch einen Zugschalter.  
 
Der Tiefgaragenboden besteht aus Betonsteinpflaster oder ggf. Stahlbetonbodenplatte mit HD88 
Bodenbelag ohne Gefälle gem. Richtlinien. 
 
Innerhalb der Tiefgarage wird die Bodenplatte ohne Gefälle ausgebildet und Schleppwasser in offenen, 
gefällelosen Verdunstungsrinnen mit Schöpfgruben gesammelt. Verdunstungsrinnen dienen dem 
Sammeln von Schleppwasser und sind nicht dafür vorgesehen, Wasser abzuführen. Pfützenbildung in 
der Tiefgarage ist bedingt durch den beschriebenen Schleppwassereintrag und durch die gefällelose 
Bodenplatte nicht zu verhindern und stellt genauso wie der Verbleib von Wasser in den 
Verdunstungsrinnen bzw. Schöpfgruben keinen Mangel dar.  
Das Abpumpen von eventuell angesammelten Schleppwasser hat mittels Tauchpumpe durch den von 
der WEG beauftragten Hausmeisterdienst zu erfolgen. 

 
Je nach Jahreszeit kann es an den Außenwänden und auf dem Boden zu Kondensat-Bildung 
(Feuchtigkeit) kommen. Dieses ist bauphysikalisch nicht vermeidbar und stellt keinen Mangel dar.  

11 Allgemeines 
Der Bauträger wird das Gebäude für die Bauzeit in üblicher Weise gegen Feuer-, Leitungswasser- und 
Sturmschäden versichern. 
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer von 19 %. 
 
Lüftungsöffnungen, Revisionsöffnungen, Rohrverkleidungskästen, Deckenabhängungen oder 
dergleichen sind zu dulden und zugänglich zu halten, ebenso Lüftungsschächte der Tiefgarage, auch 
wenn sich diese im Bereich gemeinschaftlicher Außenanlagen oder in Flächen mit festgelegten 
Sondernutzungsrechten befinden.  
Mechanische und technische Bauteile sowie die Abdichtungen der Anlage unterliegen zum 
Funktionserhalt der regelmäßigen Inspektion und Wartung durch die Eigentümer gemäß den jeweils 
gültigen technischen Bestimmungen der Hersteller. 
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Auf den befestigten Flächen oberhalb der Tiefgaragendecke darf kein Streusalz zum Einsatz kommen. 
 
Im Untergeschoss wie auch in der Tiefgarage werden die haustechnischen Installationen nach den 
örtlichen Gegebenheiten und ggf. den Anforderungen der Versorgungsträger bzw. der Behörden durch 
Zenz-Massivhaus geplant; die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen vor Kellerwänden, 
Tiefgaragenwänden oder unter der Decke von Untergeschoss oder Tiefgarage sowie evtl. zusätzlich 
erforderlich werdende Stützen oder Wandverstärkungen können unter Umständen zu Einschränkungen 
der Nutzfläche führen. 
 
Bei Dachbelichtungselementen kann es zu Tropfenbildung kommen; bei geöffnetem Zustand können 
Lärm- und Geruchsbelästigungen durch unregelmäßig auf dem Dach verteilte Lüftungs- und 
Strangentlüftungselemente bzw. Dachventilatoren auftreten. Höhen- und Nutzungseinschränkungen 
durch Lüftungskanäle, Leitungen, Kabeltrassen usw. sind in den Untergeschossen zu dulden. 
Aus all diesen Punkten ergeben sich keine Wertminderungsansprüche.  
 
Regenwasserfallrohre können sich nach der Fachplanung entgegen den Darstellungen in Grundrissen 
oder Ansichten ändern. 
Alle Maßangaben sind zirka Maße, Abweichungen sind u. a. auf Grund der Mauerwerksbauweise im 
Rahmen zulässiger Bautoleranzen möglich. 
 
Die Aufstellung der Wärmepumpen erfolgt innerhalb der Außenanlagen nach technischer Erforderniss 
auf dem Baugrundstück. Eine ggf. aus dem Betrieb entstehende geringfügige Lärmentwicklung stellt 
keinen Mangel dar.  

12 Übergabe 
Bei der Übergabe erhält der Käufer (falls nicht vorher geschehen) die technische Beschreibung zu allen 
innerhalb der Wohnung eingebauten technischen Anlagen. Belegungsplan der Elektrounterverteilung, 
ggf. Lüftungsanlage, sowie eine Anleitung zur Unterhaltung und Pflege der eingebauten Teile (Fenster, 
Vinylboden, sanitäre Einrichtungsgegenstände). 
Die Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche werden im besenreinen Zustand übergeben. 
 

13 Verkaufsunterlagen und Darstellungen 
Die in den Verkaufsunterlagen und/oder Bauplänen dargestellten Zeichnungen, 3D Animationen, 
Einrichtungsgegenstände, Bepflanzungen der Außenanlage oder sonstigen Abbildungen dienen lediglich 
der Veranschaulichung und gehören nicht zum Leistungsumfang. Rechtverbindlich ist nur die 
Baubeschreibung auf die im Notarvertrag Bezug genommen ist.  


